
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/9/19 2000/16/0761
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.2001

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

21/02 Aktienrecht

32/06 Verkehrsteuern

32/08 Sonstiges Steuerrecht

Norm

AktG 1965 §8 Abs3 idF 1998/I/125;

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 1966 §2;

KVG 1934 §2 Z1;

KVG 1934 §2 Z2;

Rechtssatz

Ungeachtet des Umstandes, dass mit Rücksicht auf die ausdrückliche Regelung des § 8 Abs 3 AktG auch bei Stückaktien

im Wege einer nominellen Kapitalerhöhung eine Vergrößerung des Anteils am Grundkapital und damit ein Neuerwerb

von Gesellschaftsrechten eintritt, fehlt es dafür angesichts der Beschränkung der Anwendbarkeit des § 2 steuerliches

KapBG 1966 auf Aktien mit Nennbeträgen an einer Steuerbemessungsgrundlage für den Fall des Vorliegens von

Stückaktien.
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